Zeitschrift: Freidenker [1956-2007]
Herausgeber: Freidenker-Vereinigung der Schweiz

Band: 63 (1980)

Heft: 2

Artikel: Reaktionares Zrich

Autor: [s.n]

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-412573

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 10.12.2025

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-412573
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

und Spenden finanzieren missen. Hier
liegt der Hase im Pfeffer!

Appenzell AR und Obwalden werfen
die Frage auf, was sich politisch erge-
ben wirde bei Annahme der Initiative
auf Bundesebene und nachtraglicher
Ablehnung einer entsprechenden Re-
gelung durch den Kanton.

Obwohl dank dem foderalistischen
Aufbau unseres Landes die Kantone
weitgehend selbstéandig sind, diarfen
doch ihre Verfassungen den Bestim-
mungen der Bundesverfassung nicht
zuwiderlaufen. Dazu Art. 3 BV: «Die
Kantone sind souverdn, soweit ihre
Souveranitat nicht durch die Bundes-
verfassung beschrankt ist, und uben
als solche alle Rechte aus, welche
nicht der Bundesgewalt Ubertragen
sind.» Man kann sich fragen, ob die fla-
grante Verletzung der vorerwéhnten
Art. 4 und 49 BV durch die Kantone
nicht eindeutig auch gegen Art.3 BV
verstosst.

Falls das Schweizervolk der Initiative
zustimmt, ist der Entscheid fur die
ganze Eidgenossenschaft, also fur alle
Sténde, zwingend. Ein nachtraglicher
gegenteiliger Volksbeschluss auf kan-
tonaler Ebene ware also nichtig. Die
Kantone missten somit, falls sich das
Volk fur die Trennung entscheidet, ihte
eigenen Verfassungen den Bestim-
mungen der Bundesverfassung anpas-
sen. Hier gilt Art. 6 BV: «Die Kantone
sind verpflichtet, fur ihre Verfassun-
gen die Gewéhrleistung des Bundes
nachzusuchen. Der Bund Ubernimmt
diese Gewaéhrleistung insofern sie
nichts den Vorschriften der Bundesver-
fassung Zuwiderlaufendes
enthalten...»

Baselland‘empfiehlt, die Initiative sei
«als verfassungswidrig und damit un-
gultig zu erklérenn».

Dies ist eine Anmassung sonderglei-
chen, denn das Gégenteil ist der Fall.
Das Volksbegehren will lediglich, dass
die Verfassung auf dem gesamten Ho-
heitsgebiet der Schweiz strikte befolgt
wird.

«Einige Kantone formulierten ihre neu-
en Kirchenartikel so, dass auch weite-
re Religionsgemeinschaften auf dem
Gesetzeswege — ohne Verfassungs-
anderung — als’ Kérperschaften des
offentlichen Rechts anerkannt werden
kénnen.»

Ein solches Unternehmen kann keine
befriedigende LOsung des Problems
bieten. Wenn man zum Beispiel den

Methodisten und den Israeliten eine
solche Vorzugsbehandlung gewéhrt,
so haben auch die Baptisten, die
Griechisch-Orthodoxen, die Adventi-
sten, die Muselmanen u.a.m. Anspruch
auf dieselbe rechtliche Stellung. In der
Schweiz gibt es weit tber 100 Kirchen
und Glaubensgemeinschaften. Der ad-
ministrative Aufwand in Sachen Kir-
chensteuer wére unverhaltnismassig
gross und wirde den ohnehin schon
vorhandenen burokratischen Wasser-
kopf noch mehr aufblahen.

Fassen wir nun die finanziellen Folgen
einer Trennung ins Auge! Beflurchtet
wird vor allem, dass die Kirchen ohne
staatlichen Zustupf in ihrer Tatigkeit
eingeengt und deren Sozialwerke in
Frage gestellt wirden. Dass sie sich
etwas nach der Decke strecken miss-
ten, ist wohl wahrscheinlich, denn
durch die Trennung vom Staat wirde
auch die Spreu vom Weizen getrennt.
Die passiven Karteimitglieder, die le-
diglich die Kirchensteuer entrichteten,
sich sonst aber keinen Deut um die Ge-
meinde scherten, wirden grossenteils
ausscheiden. Die aktiven, engagierten
Christen, d.h. die eigentlichen Trager
des kirchlichen Lebens, waren weniger
zahlreich und beanspruchten demzu-
folge auch ein vermindertes Angebot.
Furchten sich die Landeskirchen etwa
vor dieser Flurbereinigung, weil sie
dann eingestehen muissten, de facto
schon langst den Kontakt mit dem
Volk verloren zu haben? Wollen sie
nicht zugeben, dass sie im Vergleich
zur Nachfrage einen Uiberdimensionier-
ten, kostspieligen Apparat aufgebaut
haben? Der magere Gottesdienstbe-
such legt dartber ein eindeutiges
Zeugnis ab.

Dank den munter sprudelnden Geld-
quellen haben die Landeskirchen im-
mer mit grosser Kelle angerichtet. Mil-
lionenschwere ' Sakralbauten, Pfarr-
und Gemeindehauser wurden landauf,
landab errichtet. Oft Gebaude, die zur
Landschaft wie die Faust aufs Auge

passen. Diese prunkvollen Fassaden
vermochten das wahre Innenleben der
Kirchen zu verdecken; mit einer ver-
meintlichen Bedurfnisbefriedigung
wollen letztere deshalb ihre Ubergros-
se Infrastruktur rechtfertigen. Wenn
sie ohne staatliche Stutze nicht mehr
Uberleben kénnen, ist ihre Daseinsbe-
rechtigung ohnehin in Frage gestelit.

Ohne offentliche Hilfe erfreuen sich
zum Beispiel die Neuapostolischen,
die Mormonen, die Christliche Wissen-
schaft, die israelitische Kultusgemein-
schaft u.a.m. eines regen Gemeindele-
bens. Deren Mitglieder sorgen mit Bei-
tragen fur die Sicherstellung der mate-
riellen Bedurfnisse. Auch die Heilsar-
mee konnte durch das persénliche En-
gagement ihrer Salutisten ein bedeu-
tendes Sozialwerk aufbauen. Warum
soll die namentlich von den burgerli-
chen Parteien so hochgelobte Privat-
initiative fur die Landeskirchen nicht
angewandt werden kénnen? Zweifeln
letztere etwa an sich selber?

Fruher, also vor der Grindung des mo-
dernen Bundesstaates, oblag das
Farsorge-, Spital-, Bildungs- und Ar-
menwesen den Kirchen. Heute aber
werden alle diese Aufgaben von der 6f-
fentlichen Hand (Bund, Kantone und
Gemeinden) erfullt. Nur noch wenige
Alters- und Pflegeheime werden ganz
von den Kirchen getragen. In den mei-
sten Fallen werden kirchlich gefuhrte
Heime als der Allgemeinheit dienende
Institutionen subventioniert. Es ist
Pflicht des Staates, fur seine armen
Barger zu sorgen. Die Kirchen unter-
stehen diesem Leistungszwang jedoch
nicht. Sie sind in sozialer Hinsicht
nicht so unentbehrlich, wie sie gerne
vorgeben. Hilfsvereine, gemeinnutzige
Gesellschaften, Logen und zahlreiche
andere private Organisationen uber-
nehmen dieselben Aufgaben, ohne pri-
vilegiert zu sein.

Die Leistungen der Landeskirchen lie-
gen denn auch vor allem im sakralen

Reaktionéares Ziirich

gionsunterricht zu erteilen.

kindigung einzuspannen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist bekanntlich ein zum Teil ziemlich reaktiona-
res und seit Adenauer auch ein stark von der Kirche mitgesteuertes Land.
Trotzdem finden wir im dortigen Grundgesetz die Bestimmung (Art. 7):

Kein Lehrer darf gegen seinen Willen verpflichtet werden, Reli-

Wie reaktionér ist erst der Kanton Ziirich, in dem die Lehrer ohne Ricksicht auf
ihre Uberzeugung verpflichtet werden kénnen, Religionsunterricht zu erteilen.
Bekanntlich will die Kirchensynode die Regierung neulich veranlassen, die Leh-
rer gestutzt auf diese «Pflicht» wieder vermehrt in den Dienst der kirchlichen Ver-

11



	Reaktionäres Zürich

